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Anbauvertrag Getreide und Spezialkulturen für Ernte 2024 
 

Zwischen Gran Alpin als Abnehmerin und VertragsproduzentIn (VP): (vollständig ausfüllen, falls Angaben neu oder geändert) 

Name 

 

Vorname 

 

Bio Suisse 

Nummer  

 

Adresse 

 

Status Zertifizierung 2023 (ankreuzen):  

   Vollknospe    

   Berg 

   Demeter 

    
   Gran Alpin-Genossenschafter 

PLZ, Ort 

 

Telefon 

  

Handy 

 

E-Mail Adresse 

 

IBAN-Nr. 

Gewünschter Auszahlungstermin für Getreide bitte ankreuzen 

 
    Dezember: Auszahlung spätestens am 31.12.2024 

Nur wenn nötig: 
   Dezember: Teilzahlung bis 31.12.2024, Restzahlung spätestens Frühling 2025 mit 2 % Zins 

 
 

Anbauflächen und –mengen (Saatgutbedarf bei Sammelbestellung von spez. Sorten) 

Produkt Sorten Fläche in a Saatgutbedarf 

 

Sammelstelle, Bemerkungen  

Weizen Wiwa    

Weizen  Sur En*    

Roggen     

Roggen Cadi*    

UrDinkel Ostro    

UrDinkel Oberkulmer Rotkorn    

Emmer     

Speisegerste 

 

    

Sommer-Braugerste Quench*    

Winter-Braugerste Somerset*    

Speisehafer    

…………………

…. 

 

Buchweizen      

     

     

     

*Saatgut-Bestellung über Gran Alpin 

 

Vertragsabschluss 

Die Vertragspartner anerkennen die Gran Alpin-Vertragsbestimmungen für die vereinbarten Mengen und Flächen für das Erntejahr 

2024 auf der Rückseite. 
 

Ort, Datum, Unterschrift ProduzentIn:          Ort, Datum, Unterschrift Gran Alpin: 

                  Surava, den _____           
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Gran Alpin-Anbauvertrag Getreide und Spezialackerkulturen 2024 
 

1. Allgemeine Vertragsbestimmungen Produzent 

1.1. Der Vertragsproduzent (VP) baut die in diesem Anbauvertrag festgehaltenen Kulturen auf den darin vereinbarten Flächen nach bestem 

Können und Wissen für Gran Alpin an. Die Basis für die Sortenwahl bilden die Bio Suisse/FiBL Sortenlisten und die Weisungen von Gran 

Alpin. 

1.2. Die Anbaumeldung erfolgt für Winterkulturen bis Ende August vor der Aussaat, für Frühlingskulturen bis Ende Dezember.  

1.3. Der VP bewirtschaftet seinen Betrieb nach den Richtlinien der Bio Suisse und ist im Besitze eines gültigen Produzentenvertrages und 

Knospe-Zertifikats Bio Suisse. Allfällige Änderungen meldet er sofort an Gran Alpin. Der Betrieb ist ausserdem Berg-zertifiziert (Ausnahmen 

gemäss Abmachung). 

1.4. Bei Abbruch der Kultur oder sich abzeichnenden deutlichen Veränderungen der Erntemengen (+/- 25 %) oder Qualität infolge Witterung 

oder anderer Einflüsse höherer Gewalt ist der VP verpflichtet, Gran Alpin sofort zu benachrichtigen. 

1.5. Der VP steht Gran Alpin auf Wunsch zu einer Feldbesichtigung der für die Vertragsmengen vorgesehenen Parzellen zur Verfügung.  

1.6. Der VP liefert die vertraglich vereinbarte Ernte an die von Gran Alpin bezeichnete Sammelstelle.  

1.7. Für jede Lieferung wird ein Rückstell-/Produzentenmuster gezogen und in der Sammelstelle treuhänderisch aufbewahrt. Mit seiner 

Unterschrift auf dem versiegelten safebag-Beutel und Belegstreifen anerkennt der VP die Authentizität des Musters. Der abtrennbare 

Belegstreifen bleibt als Bestätigung im Besitz des Produzenten. 

2. Allgemeine Vertragsbestimmungen Abnehmerin 

2.1.     Gran Alpin übernimmt die in diesem Anbauvertrag festgehaltenen Mengen zu den bei Punkt 3 und 4 aufgeführten Bedingungen.  

2.2.     Gran Alpin erstellt die Produzentenabrechnungen für Brotgetreide und Spezialkulturen per Mitte Dezember 2024; bzw. nach Vorliegen der 

Übernahmedokumente. 

2.3.     Die Auszahlungen für Getreide erfolgen gemäss dem auf der Vorderseite gewünschtem Auszahlungstermin. Vorbehältlich anderer 

Abmachungen wird Futtergetreide direkt durch die jeweilige Sammelstelle abgerechnet. 

Für geschuldete Beträge zahlt Gran Alpin einen Jahreszins von 2 %, berechnet ab 1.1.2025 bis zum Auszahlungstermin beim Getreide. 

2.4.     Gran Alpin steht dem Vertragsproduzenten für Fragen der Anbauplanung, Kulturführung, Sortenfragen und Übernahme beratend zur 

Seite. Sie organisiert dazu Flurbegehungen und Produzentenveranstaltungen. 

3. Qualitätsbestimmungen 

Es gelten die Übernahmebedingungen für Biogetreide der Bio Suisse und für Spezialprodukte zusätzlich die Produktespezifikationen von 

Gran Alpin. Im Weiteren gelten die üblichen Handelsusanzen von swissgranum. 

Gran Alpin kann betreffend Qualität der Ernten zusätzliche Vorgaben gegenüber dem VP anordnen.  

4. Richtpreise / Übernahmebedingungen 

4.1. Die Gran Alpin-Produzentenpreise für Mahlgetreide entsprechen grundsätzlich den Preisbeschlüssen (Preisgespräche vor der Ernte) der 

zwischen Bio Suisse Fachgruppe Ackerkulturen und der Branche. Anpassungen aufgrund besonderer Angebots- und Absatzsituationen 

bleiben vorbehalten. Gran Alpin bestimmt auf dieser Vorgabe den besonderen Preis für das Berggetreide. 

4.2. Es gelten die Qualitätszuschläge und –abzüge der Übernahmebedingungen gemäss Bio Suisse und swissgranum. 

5. Übernahme von Umstellprodukten 

5.1. Alle Ernten der Kulturen für die menschliche Ernährung können nur in Bio Knospe-Qualität übernommen werden. 

6. Haftung 

6.1. Bei Verstössen gegen die Bio Suisse- Richtlinien haftet der VP für den entstandenen Schaden; diese Bestimmung kann auch bei 

Nichtbeachtung der Qualitäts-Vorgaben (s. Punkt 3.) von Gran Alpin angewendet werden. Dies betrifft insbesondere Kosten bei Qualitäts- 

und Rückstandsproblemen, entsprechende Analysen und Folgekosten durch Verunreinigungen, bzw. Entwertung der nebengelagerten (z.B. 

Getreidesilo Sammelstelle) oder nachgelagerten Roh- und Verarbeitungsprodukten. Die Produzenten-Rückstellmuster bei den 

Sammelstellen dienen dabei der Beweisführung. 

6.2. Bei jeder schuldhaften Nichteinhaltung des Vertrages durch den Produzenten tritt Gran Alpin von ihrer Abnahmegarantie zurück und behält 

sich vor, ihren Schaden infolge von Umsatzverlust dem Vertragsproduzenten zu belasten.  

6.3. Bei Nichteinhaltung des Vertrages durch Einwirkungen Dritter (nicht selber verschuldete Aberkennung durch die Zertifizierungsstelle) kann 

Gran Alpin ihren Schaden infolge Umsatzverlust dem Vertragsproduzenten, resp. dem Verursacher der Aberkennung belasten. 

7. Gerichtsstand 

7.1.  Für alle Streitigkeiten, die nicht einvernehmlich erledigt werden können, gilt der Gerichtsstand Surava / GR. 


